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Datum der Erstellung: Mittwoch, 12. No-
vember 2025, 09:56:00 

Datum der Erstellung: Mittwoch, 12. No-
vember 2025, 09:56:00 

Dieses Dokument enthält die nachfol-
gend gelisteten Normvorschriften. 

Dieses Dokument enthält die nachfol-
gend gelisteten Normvorschriften. 

Konvertierungsliste Konvertierungsliste 
u n v e r ä n d e r t  

Liste der Konvertierungen im Format 
"Dateiname: Titel der Vorschrift" 

 

1. BJNR236810022: Verordnung über 
Formulare für die Zwangsvollstreckung 
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Verordnung über Formulare für 
die Zwangsvollstreckung 

Verordnung über Formulare für 
die Zwangsvollstreckung 

(Zwangsvollstreckungsformu-
lar-Verordnung - ZVFV) 

vom: 16.12.2022 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 1 V v. 17.6.2024 I 

Nr. 203 

(Zwangsvollstreckungsformu-
lar-Verordnung - ZVFV) 

vom: 16.12.2022 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 1 V v. 17.6.2024 I 

Nr. 203 

§ 1 § 1 

Einführung von Formularen u n v e r ä n d e r t  

(1) Für Vollstreckungsaufträge an Ge-
richtsvollzieher nach § 753 Absatz 1 der Zi-
vilprozessordnung wird das Formular der 
Anlage 1 eingeführt. 

 

(2) Für Anträge auf Erlass richterlicher 
Anordnungen nach § 758a der Zivilpro-
zessordnung werden die Formulare der An-
lagen 2 und 3 eingeführt. 

 

(3) Für Anträge auf Erlass eines Pfän-
dungsbeschlusses nach § 829 der Zivilpro-
zessordnung und für Anträge auf Erlass ei-
nes Pfändungs- und Überweisungsbe-
schlusses nach den §§ 829 und 835 der Zi-
vilprozessordnung werden die Formulare 
der Anlagen 4 und 5 eingeführt. 

 

(4) Für die Aufstellung von Forderun-
gen werden folgende Formulare eingeführt:  

 

1. für Vollstreckungsaufträge an Gerichts-
vollzieher nach Absatz 1 das Formular 
der Anlage 6, 

 

2. für Anträge nach Absatz 3   

a) wegen Geldforderungen, die keine 
gesetzlichen Unterhaltsansprüche 
sind, das Formular der Anlage 7 
und 

 

b) wegen gesetzlicher Unterhaltsan-
sprüche das Formular der Anlage 
8. 
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§ 2 § 2 

Nutzung der Formulare u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Formulare der Anlagen 1 bis 5 
sind ausschließlich für die folgenden Zwe-
cke verbindlich:  

 

1. das Formular der Anlage 1 für Vollstre-
ckungsaufträge an Gerichtsvollzieher 
zur Zwangsvollstreckung wegen Geld-
forderungen, 

 

2. die Formulare der Anlagen 2 und 3 für 
Anträge nach § 758a Absatz 1 der Zi-
vilprozessordnung, 

 

3. die Formulare der Anlagen 4 und 5 für 
Anträge nach § 829 der Zivilprozess-
ordnung und für Anträge nach den §§ 
829 und 835 der Zivilprozessordnung. 

 

(2) Vollstreckungsaufträgen an Ge-
richtsvollzieher zur Zwangsvollstreckung 
wegen Geldforderungen ist das Formular 
der Anlage 6 beizufügen. 

 

(3) Für Anträge nach § 1 Absatz 2 ist 
dem Formular der Anlage 2 das Formular 
der Anlage 3 beizufügen. 

 

(4) Für Anträge nach § 1 Absatz 3 ist 
dem Formular der Anlage 4 beizufügen:  

 

1. das Formular der Anlage 5,  

2. das Formular der Anlage 7, wenn die 
Zwangsvollstreckung wegen Geldfor-
derungen betrieben wird, die keine ge-
setzlichen Unterhaltsansprüche sind, 
sowie 

 

3. das Formular der Anlage 8, wenn die 
Zwangsvollstreckung wegen gesetzli-
cher Unterhaltsansprüche betrieben 
wird. 
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(5) Die Formulare der Anlagen 6 bis 8 
sind insgesamt mehrfach zu nutzen, wenn 
bei einfacher Nutzung die erforderlichen 
Angaben nicht gemacht werden können, es 
sei denn, die erforderlichen Angaben wer-
den in einem nach § 3 Absatz 2 Nummer 6 
Buchstabe a zulässigerweise abweichen-
den Formular gemacht. 

 

§ 3 § 3 

Abweichungen von den Formularen Abweichungen von den Formularen 

(1) Abweichungen von den Formula-
ren sind ausschließlich zulässig  

(1) Abweichungen von den Formula-
ren sind ausschließlich zulässig  

1. nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 
und 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. unter der Voraussetzung, dass durch 
die Abweichungen Folgendes nicht be-
einträchtigt wird:  

2. unter der Voraussetzung, dass durch 
die Abweichungen Folgendes nicht be-
einträchtigt wird:  

a) die Verständlichkeit und die Les-
barkeit der eingereichten Formu-
lare sowie 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) die Zuordnung von Text zu den je-
weiligen Sinneinheiten, die durch 
einen mit einem Buchstaben ver-
sehenen und grau hinterlegten 
Balken gekennzeichnet sind (Mo-
dule). 

b) die Zuordnung von Text zu den je-
weiligen Sinneinheiten, die durch 
eine mit einem Buchstaben verse-
hene eckige Klammer gekenn-
zeichnet sind (Module). 

(2) Zulässig ist es,  (2) u n v e r ä n d e r t  

1. die Formulare an geänderte Rechts-
vorschriften anzupassen, 

 

2. die Währungsangaben in den Formula-
ren zu ändern, 

 

3. unwesentliche Änderungen der forma-
len Gestaltung vorzunehmen, 

 

4. den vorgesehenen Umfang von Text-
eingabefeldern zu erweitern oder zu 
verringern, 
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5. den Text einschließlich der dazugehö-
rigen Texteingabefelder außerhalb der 
Rahmen für die Angaben zum Gläubi-
ger in Modul A und zum Schuldner in 
Modul B in den Formularen der Anla-
gen 1, 3 und 5 insgesamt mehrfach zu 
verwenden, 

 

6. den Text einschließlich der dazugehö-
rigen Texteingabefelder, der sich inner-
halb von Rahmen befindet,  

 

a) insgesamt oder teilweise mehrfach 
zu verwenden oder teilweise weg-
zulassen, 

 

b) insgesamt einschließlich des da-
zugehörigen Rahmens und der in-
soweit betroffenen Modulbezeich-
nung wegzulassen, 

 

7. weitere Anlagen beizufügen, soweit in 
dem Formular die gewünschten Anga-
ben nicht gemacht werden können. 

 

(3) Auf Text, der sich innerhalb von 
Rahmen befindet, die als vom Gericht aus-
zufüllen gekennzeichnet sind, ist  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. Absatz 2 Nummer 4 und 6 Buchstabe 
a nicht anwendbar, 

 

2. Absatz 2 Nummer 6 Buchstabe b nur 
bei den Modulen Q, R und S des For-
mulars der Anlage 5 und nur dann an-
wendbar, wenn das jeweils am Anfang 
des betreffenden Moduls befindliche 
Kontrollkästchen nicht markiert wird. 

 

§ 4 § 4 

Elektronisch auslesbares Formular u n v e r ä n d e r t  

In Papierform eingereichte Formulare 
können zur elektronischen Weiterverarbei-
tung der Daten elektronisch ausgelesen 
werden. Die Länder sind befugt, die Vo-
raussetzungen hierfür festzulegen. 
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§ 5 § 5 

Strukturierte Datensätze; gemeinsame 
Koordinierungsstelle 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Länder dürfen die Formulare 
als strukturierte Datensätze zum Zweck der 
Übermittlung an Gerichtsvollzieher oder 
Gerichte bereitstellen. Hierfür sind die For-
mulare in das gültige XJustiz-Format zu 
übertragen. Für die als strukturierte Da-
tensätze bereitgestellten Formulare gelten 
die §§ 1 bis 3 entsprechend. 

 

(2) Die Länder können durch Verwal-
tungsvereinbarung eine gemeinsame Koor-
dinierungsstelle für die Übertragung der in 
den Formularen enthaltenen Angaben ein-
richten. Besteht bereits eine solche Stelle, 
so können die Länder sich dieser bedie-
nen. 

 

§ 6 § 6 

Übergangsregelung u n v e r ä n d e r t  

(1) Für bis einschließlich 30. Septem-
ber 2025 gestellte  

 

1. Vollstreckungsaufträge an Gerichtsvoll-
zieher zur Zwangsvollstreckung wegen 
privatrechtlicher Geldforderungen, 

 

2. Anträge auf Erlass einer richterlichen 
Durchsuchungsanordnung nach § 
758a Absatz 1 der Zivilprozessord-
nung, 

 

3. Anträge auf Erlass eines Pfändungsbe-
schlusses nach § 829 der Zivilprozess-
ordnung und 

 

4. Anträge auf Erlass eines Pfändungs- 
und Überweisungsbeschlusses nach 
den §§ 829 und 835 der Zivilprozess-
ordnung 

 

dürfen diejenigen Formulare weiter genutzt 
werden, die durch diese Verordnung in der 
Fassung vom 24. November 2023 für sol-
che Aufträge und Anträge bestimmt sind. 
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(2) Ist für Vollstreckungsaufträge an 
Gerichtsvollzieher zur Zwangsvollstreckung 
wegen öffentlich-rechtlicher Geldforderun-
gen die Nutzung der Formulare der Anla-
gen 1 und 6 verbindlich, so müssen diese 
Formulare erst für solche Vollstreckungs-
aufträge genutzt werden, die ab dem 1. Ok-
tober 2025 gestellt werden. 

 

Anlage 1 Anlage 1 

(zu § 1 Absatz 1) 
Vollstreckungsauftrag an Ge-

richtsvollzieher 

(zu § 1 Absatz 1) 
Vollstreckungsauftrag an Ge-

richtsvollzieher 

(Fundstelle: BGBl. 2024 I Nr. 203, S. 3 – 
10) 

(siehe gesondertes Dokument) 

Anlage 2 Anlage 2 

(zu § 1 Absatz 2) 
Antrag auf Erlass einer richterli-
chen Durchsuchungsanordnung 
und einer richterlichen Anord-

nung der Vollstreckung zur Nacht-
zeit und an Sonn- und Feiertagen 

(zu § 1 Absatz 2) 
Antrag auf Erlass einer richterli-
chen Durchsuchungsanordnung 
und einer richterlichen Anord-

nung der Vollstreckung zur Nacht-
zeit und an Sonn- und Feiertagen 

(Fundstelle: BGBl. 2024 I Nr. 203, S. 11 – 
13) 

(siehe gesondertes Dokument) 

Anlage 3 Anlage 3 

(zu § 1 Absatz 2) 
Entwurf einer richterlichen Durch-

suchungsanordnung und einer 
richterlichen Anordnung der Voll-

streckung zur Nachtzeit und an 
Sonn- und Feiertagen 

u n v e r ä n d e r t  

(Fundstelle: BGBl. 2024 I Nr. 203, S. 14 – 
19) 

 

Anlage 4 Anlage 4 

(zu § 1 Absatz 3) 
Antrag auf Erlass eines Pfän-
dungsbeschlusses und eines 

Pfändungs- und Überweisungsbe-
schlusses 

(zu § 1 Absatz 3) 
Antrag auf Erlass eines Pfän-
dungsbeschlusses und eines 

Pfändungs- und Überweisungsbe-
schlusses 
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(Fundstelle: BGBl. 2024 I Nr. 203, S. 20 – 
22) 

(siehe gesondertes Dokument) 

Anlage 5 Anlage 5 

(zu § 1 Absatz 3) 
Entwurf eines Pfändungsbe-

schlusses und eines Pfändungs- 
und Überweisungsbeschlusses 

u n v e r ä n d e r t  

(Fundstelle: BGBl. 2024 I Nr. 203, S. 23 – 
32) 

 

Anlage 6 Anlage 6 

(zu § 1 Absatz 4 Nummer 1) 
Aufstellung von Forderungen für 
Vollstreckungsaufträge an Ge-

richtsvollzieher 

u n v e r ä n d e r t  

(Fundstelle: BGBl. 2024 I Nr. 203, S. 33 – 
35) 

 

Anlage 7 Anlage 7 

(zu § 1 Absatz 4 Nummer 2 Buch-
stabe a) 

Aufstellung von Forderungen, die 
keine gesetzlichen Unterhaltsan-
sprüche sind, für den Antrag auf 
Erlass eines Pfändungsbeschlus-

ses und eines Pfändungs- und 
Überweisungsbeschlusses 

u n v e r ä n d e r t  

(Fundstelle: BGBl. 2024 I Nr. 203, S. 36 – 
38) 

 

Anlage 8 Anlage 8 

(zu § 1 Absatz 4 Nummer 2 Buch-
stabe b) 

Aufstellung von Forderungen bei 
der Vollstreckung von gesetzli-
chen Unterhaltsansprüchen für 

den Antrag auf Erlass eines Pfän-
dungsbeschlusses und eines 

Pfändungs- und Überweisungsbe-
schlusses 

u n v e r ä n d e r t  
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(Fundstelle: BGBl. 2024 I Nr. 203, S. 39 – 
42) 

 

 


